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Nach MiFID II ist es die Pflicht von Fondsgesellschaften, auf der Webseite einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten 

die fünf Handelsplätze zu veröffentlichen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, und auf denen Kundenauf-

träge im Vorjahr ausgeführt wurden, sowie Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen (Delegier-

te Verordnung (EU) 2017/576 der Kommission / RTS 28).

Diese Berichtspflicht gilt jedoch nicht für alle Transaktionen, sondern betrifft nur Geschäfte im Rahmen der Finanzportfoliover-

waltung. Nur auf Grundlage dieser Geschäfte werden die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und/oder Broker ermittelt. Die 

Ausführung von Transaktionen, die bei der Verwaltung von Investmentfonds anfallen, ist nicht Gegenstand dieses Berichtes, da-

her sind die Angaben in dem vorliegenden Bericht nicht repräsentativ für die gesamte Handelstätigkeit der Union Investment 

Luxembourg S. A.

Nachfolgend finden Sie für den Berichtszeitraum 2019 für alle ausgeführten Kundenaufträge (professionelle Anleger) und je-

de betroffene Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf Ausführungsplätze und/oder Broker, die ausgehend vom Handelsvolu-

men am wichtigsten waren sowie eine Zusammenfassung der Informationen über die erreichte Ausführungsqualität. 

Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung sind der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 / RTS 28 zu entnehmen. 

Union Investment Luxembourg S. A.
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1. Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
1.1 Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Eigenkapitalinstrumente – Aktien & Aktienzertifikate – Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

N

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

UBS Europe SE  
(5299007QVIQ7IO64NX37)

32,10 % 36,20 % N.A. N.A. 0,00 %

Morgan Stanley Europe SE  
(54930056FHWP7GIWYY08)

29,06 % 22,31 % N.A. N.A. 0,00 %

Goldman Sachs International  
(W22LROWP2IHZNBB6K528)

7,36 % 7,27 % N.A. N.A. 0,00 %

Goldman Sachs Bank Europe SE  
(8IBZUGJ7JPLH368JE346)

6,25 % 5,79 % N.A. N.A. 0,00 %

UBS Limited  
(REYPIEJN7XZHSUI0N355)

5,67 % 7,60 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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1. Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
1.2 Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Eigenkapitalinstrumente – Aktien & Aktienzertifikate – Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

Morgan Stanley Europe SE  
(54930056FHWP7GIWYY08)

32,33 % 15,15 % N.A. N.A. 0,00 %

UBS Europe SE  
(5299007QVIQ7IO64NX37)

28,23 % 24,24 % N.A. N.A. 0,00 %

HSBC BANK PLC  
(MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54)

9,20 % 12,12 % N.A. N.A. 0,00 %

Citigroup Global Markets Euro-
pe AG  
(6TJCK1B7E7UTXP528Y04)

8,39 % 3,03 % N.A. N.A. 0,00 %

Credit Suisse International  
(E58DKGMJYYYJLN8C3868)

5,84 % 6,06 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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1. Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
1.3 Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Eigenkapitalinstrumente – Aktien & Aktienzertifikate – Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

UBS Europe SE  
(5299007QVIQ7IO64NX37)

33,80 % 39,01 % N.A. N.A. 0,00 %

Morgan Stanley Europe SE  
(54930056FHWP7GIWYY08)

30,11 % 22,70 % N.A. N.A. 0,00 %

HSBC BANK PLC  
(MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54)

12,47 % 19,15 % N.A. N.A. 0,00 %

HSBC France S.A.  
(F0HUI1NY1AZMJMD8LP67)

3,58 % 2,84 % N.A. N.A. 0,00 %

Credit Suisse International  
(E58DKGMJYYYJLN8C3868)

3,28 % 2,13 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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1. Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate

Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Broker 

erfolgt im Rahmen der Finanzportfolio-

verwaltung grundsätzlich nach der Maß-

gabe, dass die Orders unter Berücksichti-

gung aller zum Zeitpunkt ihrer Erteilung 

zur Verfügung stehenden Informatio-

nen zu den besten verfügbaren Bedin-

gungen platziert werden. Quantitative 

und qualitative Faktoren, die für die Er-

zielung des bestmöglichen Ergebnisses 

von Bedeutung sein können, sind insbe-

sondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der  

Auftragsausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind unter 

anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/

oder Broker, Umfang und Konsistenz ih-

res Leistungsangebots sowie ihre Zu-

gangsmöglichkeiten zu Liquiditätsquel-

len.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Ka-

tegorie des Vermögensgegenstandes 

differenziert. In der Kategorie „Eigen-

kapitalinstrumente - Aktien und Akti-

enzertifikate“ werden aufgrund einer 

relativ hohen Verfügbarkeit von Liquidi-

tät über eine Vielzahl von Handelsplät-

zen und guten Möglichkeiten zur de-

taillierten Preisfindung die höchsten 

Prioritäten auf den Preis und die Kos-

ten im Zusammenhang mit der Ausfüh-

rung gelegt. In weniger liquiden Aktien 

und Aktienzertifikaten erfahren Ge-

schwindigkeit und Wahrscheinlichkeit 

der Ausführung eine hohe Priorität, Preis 

und Kosten sind aber auch hier die wich-

tigsten Faktoren.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität
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1. Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.

Unter Einbeziehung der oben genann-

ten quantitativen und qualitativen Fak-

toren wird regelmäßig ein Verzeichnis 

mit einer Bewertung der Ausführungs-

plätze und/oder der Broker erstellt. Ei-

ne Transaktionskostenanalyse, die von 

unabhängigen Anbietern bereitgestellt 

wird, unterstützt diesen Bewertungspro-

zess. Die Transaktionskostenanalyse ist 

zusätzlich ein Instrument zur Überwa-

chung der Qualität der Orderausführung 

und zur Ermittlung der Handelskosten. 

Um dauerhaft ein bestmögliches Ergeb-

nis bei der Platzierung von Handelsauf-

trägen zu erzielen, ist es möglicherweise 

notwendig, im Rahmen der regelmäßi-

gen Bewertung der Ausführungsplätze 

und/oder Broker Veränderungen vorzu-

nehmen. Das bedeutet ein eventuelles 

Neu-Hinzufügen, Streichen bzw. Aus-

tauschen von Ausführungsplätzen und/

oder Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professioneller 

Kunde“ findet bei dieser Zusammenfas-

sung dieser Informationen über die er-

reichte Ausführungsqualität Berücksich-

tigung. 

Erteilt ein professioneller Kunde im Rah-

men der Finanzportfolioverwaltung un-

ter Beachtung investmentrechtlicher 

Vorgaben Weisungen hinsichtlich der 

Ausführungsmodalitäten, haben diese 

stets Vorrang und werden bei der Order-

ausführung umgesetzt.

Die Anteilseigner von Union Investment 

sind Volksbanken und Raiffeisenban-

ken, die DZ BANK AG sowie weitere Part-

ner aus der Genossenschaftliche Finanz-

Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Die Gesellschaft sieht hier keinen Inter-

essenskonflikt. Die genannten Anteils-

eigner unterliegen bei einer Platzierung 

von Handelsaufträgen denselben stren-

gen Regeln für Ausführungsplätze und/

oder Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-

führungsplätzen und/oder Brokern über 

geleistete oder erhaltene Zahlungen so-

wie erhaltene Abschläge oder Rabat-

te. Sonstige nicht-monetäre Leistungen 

können in Form von Research- und Ana-

lyseleistungen bezogen werden. Diese 

sind darauf ausgelegt, im Interesse der 

Anleger bei Anlageentscheidungen ver-

wendet zu werden. 
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2. Schuldtitel
2.1 Schuldverschreibungen

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Schuldtitel – Schuldverschreibungen

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

CREDIT AGRICOLE CORPORATE  
AND INVESTMENT BANK  
(1VUV7VQFKUOQSJ21A208)

50,16 % 50,00 % N.A. N.A. 0,00 %

NATWEST MARKETS PLC  
(RR3QWICWWIPCS8A4S074)

49,84 % 50,00 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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2. Schuldtitel
2.1 Schuldverschreibungen

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Schuldtitel – Schuldverschreibungen

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

N

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

Bloomberg Trading Facility 
Limited (BMTF)

68,19 % 72,55 % N.A. N.A. 0,00 %

Tradeweb Europe Limited  
(TWEM)

30,91 % 25,10 % N.A. N.A. 0,00 %

MARKETAXESS  
(MAEL)

0,90 % 2,35 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Ausführungsplätzen
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Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Broker 

erfolgt im Rahmen der Finanzportfolio-

verwaltung grundsätzlich nach der Maß-

gabe, dass die Orders unter Berücksichti-

gung aller zum Zeitpunkt ihrer Erteilung 

zur Verfügung stehenden Informatio-

nen zu den besten verfügbaren Bedin-

gungen platziert werden. Quantitative 

und qualitative Faktoren, die für die Er-

zielung des bestmöglichen Ergebnisses 

von Bedeutung sein können, sind insbe-

sondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der  

Auftragsausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität

2. Schuldtitel
2.1 Schuldverschreibungen

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind unter 

anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/oder 

Broker, Umfang und Konsistenz ihres 

Leistungsangebots sowie ihre Zugangs-

möglichkeiten zu Liquiditätsquellen.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Kate-

gorie des Vermögensgegenstandes dif-

ferenziert. In der Kategorie „Schuldtitel – 

Schuldverschreibungen“ ist es aufgrund 

der deutlichen Abweichungen in Zusam-

menhang mit der Verfügbarkeit von Li-

quidität teilweise notwendig, der Wahr-

scheinlichkeit der Ausführung eine hohe 

Priorität einzuräumen. Es ist von Bedeu-

tung, dass dies nicht zu Lasten des Prei-

ses geht, der grundsätzlich eine ähnlich 

hohe Priorität besitzt. Ausführungs-

kosten sind bei Schuldverschreibungen 

weitgehend standardisiert, so dass hier 

von keiner hohen Priorität gesprochen 

werden kann.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.
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Unter Einbeziehung der oben genann-

ten quantitativen und qualitativen Fak-

toren wird regelmäßig ein Verzeichnis 

mit einer Bewertung der Ausführungs-

plätze und/oder der Broker erstellt. Ei-

ne Transaktionskostenanalyse, die von 

unabhängigen Anbietern bereitgestellt 

wird, unterstützt diesen Bewertungspro-

zess. 

Die Transaktionskostenanalyse ist zu-

sätzlich ein Instrument zur Überwa-

chung der Qualität der Orderausführung 

und zur Ermittlung der Handelskosten. 

Um dauerhaft ein bestmögliches Ergeb-

nis bei der Platzierung von Handelsauf-

trägen zu erzielen, ist es möglicherweise 

notwendig, im Rahmen der regelmäßi-

gen Bewertung der Ausführungsplätze 

und/oder Broker Veränderungen vorzu-

2. Schuldtitel
2.1 Schuldverschreibungen

nehmen. Das bedeutet ein eventuelles 

Neu-Hinzufügen, Streichen bzw. Aus-

tauschen von Ausführungsplätzen und/

oder Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professioneller 

Kunde“ findet bei dieser Zusammenfas-

sung dieser Informationen über die er-

reichte Ausführungsqualität Berücksich-

tigung. Erteilt ein professioneller Kunde 

im Rahmen der Finanzportfolioverwal-

tung unter Beachtung investmentrecht-

licher Vorgaben Weisungen hinsichtlich 

der Ausführungsmodalitäten, haben die-

se stets Vorrang und werden bei der Or-

derausführung umgesetzt.

Die Anteilseigner von Union Investment 

sind Volksbanken und Raiffeisenban-

ken, die DZ BANK AG sowie weitere Part-

ner aus der Genossenschaftliche Finanz-

Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Die Gesellschaft sieht hier keinen Inter-

essenskonflikt. Die genannten Anteils-

eigner unterliegen bei einer Platzierung 

von Handelsaufträgen denselben stren-

gen Regeln für Ausführungsplätze und/

oder Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-

führungsplätzen und/oder Brokern über 

geleistete oder erhaltene Zahlungen so-

wie erhaltene Abschläge oder Rabat-

te. Sonstige nicht-monetäre Leistungen 

können in Form von Research- und Ana-

lyseleistungen bezogen werden. Diese 

sind darauf ausgelegt, im Interesse der 

Anleger bei Anlageentscheidungen ver-

wendet zu werden. 
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3. Zinsderivate
3.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Zinsderivate – Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

DZ BANK AG Deutsche 
Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt am Main 
(529900HNOAA1KXQJUQ27)

100,00 % 100,00 % N.A. N.A. 100,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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3. Zinsderivate
3.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Bro-

ker erfolgt im Rahmen der Finanzport-

folioverwaltung grundsätzlich nach der 

Maßgabe, dass die Orders unter Berück-

sichtigung aller zum Zeitpunkt ihrer Er-

teilung zur Verfügung stehenden Infor-

mationen zu den besten verfügbaren 

Bedingungen platziert werden. Quanti-

tative und qualitative Faktoren, die für 

die Erzielung des bestmöglichen Ergeb-

nisses von Bedeutung sein können, sind 

insbesondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der Auftrag-

sausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind un-

ter anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/oder 

Broker, Umfang und Konsistenz ihres 

Leistungsangebots sowie ihre Zugangs-

möglichkeiten zu Liquiditätsquellen.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Kate-

gorie des Vermögensgegenstandes dif-

ferenziert. In der Kategorie „Zinsderivate 

– Terminkontrakte und Optionskontrak-

te, die für den Handel auf Handelsplät-

zen zugelassen sind“ ist es aufgrund der 

deutlichen Abweichungen in Zusam-

menhang mit der Verfügbarkeit von Li-

quidität teilweise notwendig, der Wahr-

scheinlichkeit der Ausführung eine hohe 

Priorität einzuräumen. Es ist von Bedeu-

tung, dass dies nicht zu Lasten des Preises 

und der mit der Ausführung verbunde-

nen Kosten geht, die grundsätzlich eine 

ähnlich hohe Priorität besitzen.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität
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3. Zinsderivate
3.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

Unter Einbeziehung der oben genannten 

quantitativen und qualitativen Faktoren 

wird regelmäßig ein Verzeichnis mit einer 

Bewertung der Ausführungsplätze und/

oder der Broker erstellt. Eine Transakti-

onskostenanalyse unterstützt diesenBe-
wertungsprozess. Die Transaktionskos-
tenanalyse ist zusätzlich ein Instrument 
zur Überwachung der Qualität der Or-
derausführung und zur Ermittlung der 
Handelskosten. Um dauerhaft ein best-
mögliches Ergebnis bei der Platzierung 
von Handelsaufträgen zu erzielen, ist es 
möglicherweise notwendig, im Rahmen 
der regelmäßigen Bewertung der Aus-
führungsplätze und/oder Broker Verän-
derungen vorzunehmen. Das bedeutet 
ein eventuelles Neu-Hinzufügen, Strei-

chen bzw. Austauschen von Ausfüh-
rungsplätzen und/oder Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professionel-
ler Kunde“ findet bei dieser Zusammen-
fassung dieser Informationen über die 
erreichte Ausführungsqualität Berück-
sichtigung. Erteilt ein professioneller 
Kunde im Rahmen der Finanzportfoli-
overwaltung unter Beachtung invest-
mentrechtlicher Vorgaben Weisungen 
hinsichtlich der Ausführungsmodali-
täten, haben diese stets Vorrang und 
werden bei der Orderausführung um-
gesetzt.

Die Anteilseigner von Union Invest-
ment sind Volksbanken und Raiffeisen-
banken, die DZ BANK AG sowie weite-

re Partner aus der Genossenschaftliche 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken. Die Gesellschaft sieht hier kei-
nen Interessenskonflikt. Die genann-
ten Anteilseigner unterliegen bei einer 
Platzierung von Handelsaufträgen den-
selben strengen Regeln für Ausfüh-
rungsplätze und/oder Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-
führungsplätzen und/oder Brokern 
über geleistete oder erhaltene Zahlun-
gen sowie erhaltene Abschläge oder 
Rabatte. Sonstige nicht-monetäre Leis-
tungen können in Form von Research- 
und Analyseleistungen bezogen wer-
den. Diese sind darauf ausgelegt, im 
Interesse der Anleger bei Anlageent-
scheidungen verwendet zu werden. 
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4. Währungsderivate
4.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Währungsderivate – Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

DZ BANK AG Deutsche 
Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt am Main 
(529900HNOAA1KXQJUQ27)

100,00 % 100,00 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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4. Währungsderivate
4.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Broker 

erfolgt im Rahmen der Finanzportfolio-

verwaltung grundsätzlich nach der Maß-

gabe, dass die Orders unter Berücksichti-

gung aller zum Zeitpunkt ihrer Erteilung 

zur Verfügung stehenden Informatio-

nen zu den besten verfügbaren Bedin-

gungen platziert werden. Quantitative 

und qualitative Faktoren, die für die Er-

zielung des bestmöglichen Ergebnisses 

von Bedeutung sein können, sind insbe-

sondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der  

Auftragsausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind unter 

anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/

oder Broker, Umfang und Konsistenz ih-

res Leistungsangebots sowie ihre Zu-

gangsmöglichkeiten zu Liquiditätsquel-

len.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Ka-

tegorie des Vermögensgegenstandes 

differenziert. In der Kategorie „Wäh-

rungsderivate - Terminkontrakte und 

Optionskontrakte, die für den Handel 

auf Handelsplätzen zugelassen sind“ 

ist es aufgrund der deutlichen Abwei-

chungen in Zusammenhang mit der Ver-

fügbarkeit von Liquidität teilweise not-

wendig, der Wahrscheinlichkeit der 

Ausführung eine hohe Priorität einzu-

räumen. Es ist von Bedeutung, dass dies 

nicht zu Lasten des Preises und der mit 

der Ausführung verbundenen Kosten 

geht, die grundsätzlich eine ähnlich ho-

he Priorität besitzen.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-
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4. Währungsderivate
4.1 Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.

Unter Einbeziehung der oben genann-

ten quantitativen und qualitativen Fak-

toren wird regelmäßig ein Verzeichnis 

mit einer Bewertung der Ausführungs-

plätze und/oder der Broker erstellt. Um 

dauerhaft ein bestmögliches Ergebnis 

bei der Platzierung von Handelsaufträ-

gen zu erzielen, ist es möglicherweise 

notwendig, im Rahmen der regelmäßi-

gen Bewertung der Ausführungsplätze 

und/oder Broker Veränderungen vorzu-

nehmen. Das bedeutet ein eventuelles 

Neu-Hinzufügen, Streichen bzw. Aus-

tauschen von Ausführungsplätzen und/

oder Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professioneller 

Kunde“ findet bei dieser Zusammenfas-

sung dieser Informationen über die er-

reichte Ausführungsqualität Berücksich-

tigung. Erteilt ein professioneller Kunde 

im Rahmen der Finanzportfolioverwal-

tung unter Beachtung investmentrecht-

licher Vorgaben Weisungen hinsichtlich 

der Ausführungsmodalitäten, haben die-

se stets Vorrang und werden bei der Or-

derausführung umgesetzt.

Die Anteilseigner von Union Investment 

sind Volksbanken und Raiffeisenban-

ken, die DZ BANK AG sowie weitere Part-

ner aus der Genossenschaftliche Finanz-

Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Die Gesellschaft sieht hier keinen Inter-

essenskonflikt. Die genannten Anteils-

eigner unterliegen bei einer Platzierung 

von Handelsaufträgen denselben stren-

gen Regeln für Ausführungsplätze und/

oder Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-

führungsplätzen und/oder Brokern über 

geleistete oder erhaltene Zahlungen so-

wie erhaltene Abschläge oder Rabat-

te. Sonstige nicht-monetäre Leistungen 

können in Form von Research- und Ana-

lyseleistungen bezogen werden. Diese 

sind darauf ausgelegt, im Interesse der 

Anleger bei Anlageentscheidungen ver-

wendet zu werden. 
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5. Aktienderivate
5.1 Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind 

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Aktienderivate – Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

DZ BANK AG Deutsche 
Zentral-Genossenschafts-
bank, Frankfurt am Main 
(529900HNOAA1KXQJUQ27)

99,45 % 98,65 % N.A. N.A. 0,00 %

Deutsche Bank Aktienge-
sellschaft (7LTWFZYICNSX-
8D621K86)

0,55 % 1,35 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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5. Aktienderivate
5.1 Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind 

Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Bro-

ker erfolgt im Rahmen der Finanzport-

folioverwaltung grundsätzlich nach der 

Maßgabe, dass die Orders unter Berück-

sichtigung aller zum Zeitpunkt ihrer Er-

teilung zur Verfügung stehenden Infor-

mationen zu den besten verfügbaren 

Bedingungen platziert werden. Quanti-

tative und qualitative Faktoren, die für 

die Erzielung des bestmöglichen Ergeb-

nisses von Bedeutung sein können, sind 

insbesondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der Auftrag-

sausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind un-

ter anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/oder 

Broker, Umfang und Konsistenz ihres 

Leistungsangebots sowie ihre Zugangs-

möglichkeiten zu Liquiditätsquellen.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Kate-

gorie des Vermögensgegenstandes diffe-

renziert. In der Kategorie „Aktienderivate 

- Optionskontrakte und Terminkontrak-

te, die für den Handel auf Handelsplät-

zen zugelassen sind“ ist es aufgrund der 

deutlichen Abweichungen in Zusam-

menhang mit der Verfügbarkeit von Li-

quidität teilweise notwendig, der Wahr-

scheinlichkeit der Ausführung eine hohe 

Priorität einzuräumen. Es ist von Bedeu-

tung, dass dies nicht zu Lasten des Preises 

und der mit der Ausführung verbunde-

nen Kosten geht, die grundsätzlich eine 

ähnlich hohe Priorität besitzen.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität
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5. Aktienderivate
5.1 Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen 
zugelassen sind 

Unter Einbeziehung der oben genann-

ten quantitativen und qualitativen Fakto-

ren wird regelmäßig ein Verzeichnis mit 

einer Bewertung der Ausführungsplätze 

und/oder der Broker erstellt. Eine Trans-

aktionskostenanalyse unterstützt diesen 

Bewertungsprozess. Die Transaktionskos-

tenanalyse ist zusätzlich ein Instrument 

zur Überwachung der Qualität der Or-

derausführung und zur Ermittlung der 

Handelskosten. 

Um dauerhaft ein bestmögliches Ergeb-

nis bei der Platzierung von Handelsauf-

trägen zu erzielen, ist es möglicherweise 

notwendig, im Rahmen der regelmäßi-

gen Bewertung der Ausführungsplät-

ze und/oder Broker Veränderungen vor-

zunehmen. Das bedeutet ein eventuelles 

Neu-Hinzufügen, Streichen bzw. Austau-

schen von Ausführungsplätzen und/oder 

Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professioneller 

Kunde“ findet bei dieser Zusammenfas-

sung dieser Informationen über die er-

reichte Ausführungsqualität Berücksich-

tigung. Erteilt ein professioneller Kunde 

im Rahmen der Finanzportfolioverwal-

tung unter Beachtung investmentrecht-

licher Vorgaben Weisungen hinsichtlich 

der Ausführungsmodalitäten, haben die-

se stets Vorrang und werden bei der Or-

derausführung umgesetzt.

Die Anteilseigner von Union Investment 

sind Volksbanken und Raiffeisenban-

ken, die DZ BANK AG sowie weitere Part-

ner aus der Genossenschaftliche Finanz-

Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

Die Gesellschaft sieht hier keinen Interes-

senskonflikt. Die genannten Anteilseig-

ner unterliegen bei einer Platzierung von 

Handelsaufträgen denselben strengen 

Regeln für Ausführungsplätze und/oder 

Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-

führungsplätzen und/oder Brokern über 

geleistete oder erhaltene Zahlungen so-

wie erhaltene Abschläge oder Rabatte. 

Sonstige nicht-monetäre Leistungen kön-

nen in Form von Research- und Analy-

seleistungen bezogen werden. Diese sind 

darauf ausgelegt, im Interesse der Anle-

ger bei Anlageentscheidungen verwen-

det zu werden. 
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6. Verbriefte Derivate
6.1 Optionsscheine und Zertifikate

Kategorie des Finanzinstru-
ments

Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate

Angabe, ob im Vorjahr im 
Durchschnitt < 1 Handels-
geschäft pro Geschäftstag 
ausgeführt wurde

Y

Die fünf Handelsplätze, die 
ausgehend vom Handelsvolu-
men am wichtigsten sind (in 
absteigender Reihenfolge nach 
Handelsvolumen)

Anteil des Handels-
volumens als Pro-
zentsatz des gesam-
ten Volumens in 
dieser Kategorie

Anteil der ausge-
führten Aufträge 
als Prozentsatz aller 
Aufträge in dieser 
Kategorie

Prozentsatz passiver 
Aufträge

Prozentsatz aggres-
siver Aufträge

Prozentsatz ge-
lenkter Aufträge

Merrill Lynch International  
(GGDZP1UYGU9STUHRDP48)

78,78 % 75,00 % N.A. N.A. 0,00 %

Deutsche Bank Aktienge-
sellschaft (7LTWFZYICNSX-
8D621K86)

11,44 % 12,50 % N.A. N.A. 0,00 %

BofA Securities Europe SA  
(549300FH0WJAPEHTIQ77)

9,78 % 12,50 % N.A. N.A. 0,00 %

Informationen zu den fünf wichtigsten Brokern
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6. Verbriefte Derivate
6.1 Optionsscheine und Zertifikate

Die Platzierung von Handelsaufträgen 

an Ausführungsplätze und/oder Broker 

erfolgt im Rahmen der Finanzportfolio-

verwaltung grundsätzlich nach der Maß-

gabe, dass die Orders unter Berücksichti-

gung aller zum Zeitpunkt ihrer Erteilung 

zur Verfügung stehenden Informatio-

nen zu den besten verfügbaren Bedin-

gungen platziert werden. Quantitative 

und qualitative Faktoren, die für die Er-

zielung des bestmöglichen Ergebnisses 

von Bedeutung sein können, sind insbe-

sondere:

•	Preis des Vermögensgegenstandes

•	damit verbundene Kosten der Auftrag-

sausführung

•	Geschwindigkeit der Ausführung

Informationen zur erreichten Ausführungsqualität

•	Wahrscheinlichkeit der Ausführung 

und Abwicklung

•	Umfang und Art der Order

Weitere qualitative Faktoren sind unter 

anderem die finanzielle Stabilität und 

Bonität der Ausführungsplätze und/

oder Broker, Umfang und Konsistenz ih-

res Leistungsangebots sowie ihre Zu-

gangsmöglichkeiten zu Liquiditätsquel-

len.

Die Priorisierung der Faktoren wird in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Kate-

gorie des Vermögensgegenstandes dif-

ferenziert. In der Kategorie „Verbriefte 

Derivate – Optionsscheine und Zertifika-

te“ ist es aufgrund der deutlichen Ab-

weichungen in Zusammenhang mit der 

Verfügbarkeit von Liquidität teilweise 

notwendig, der Wahrscheinlichkeit der 

Ausführung eine hohe Priorität einzu-

räumen. Es ist von Bedeutung, dass dies 

nicht zu Lasten des Preises und der mit 

der Ausführung verbundenen Kosten 

geht, die grundsätzlich eine ähnlich ho-

he Priorität besitzen.

Die Ausführungsplätze und/oder die 

Broker werden basierend auf den für die 

Erzielung des bestmöglichen Ergebnis-

ses relevanten Faktoren unabhängig und 

in Übereinstimmung mit allen regulato-

rischen Anforderungen und ihrer Best 

Execution Policy sowie unter Berücksich-

tigung der relevanten Gesetze, Verord-

nungen und den BVI-Wohlverhaltensre-

geln ausgewählt.



Informationen zu den fünf wichtigsten Handelsplätzen – Seite 25 Union Investment

6. Verbriefte Derivate
6.1 Optionsscheine und Zertifikate

Unter Einbeziehung der oben genann-

ten quantitativen und qualitativen Fak-

toren wird regelmäßig ein Verzeichnis 

mit einer Bewertung der Ausführungs-

plätze und/oder der Broker erstellt. Um 

dauerhaft ein bestmögliches Ergebnis 
bei der Platzierung von Handelsaufträ-
gen zu erzielen, ist es möglicherweise 
notwendig, im Rahmen der regelmäßi-
gen Bewertung der Ausführungsplätze 
und/oder Broker Veränderungen vor-
zunehmen. Das bedeutet ein eventu-
elles Neu-Hinzufügen, Streichen bzw. 
Austauschen von Ausführungsplätzen 
und/oder Brokern.

Nur die Klassifizierung „Professioneller 
Kunde“ findet bei dieser Zusammen-

fassung dieser Informationen über die 
erreichte Ausführungsqualität Berück-
sichtigung. Erteilt ein professioneller 
Kunde im Rahmen der Finanzportfoli-
overwaltung unter Beachtung invest-
mentrechtlicher Vorgaben Weisungen 
hinsichtlich der Ausführungsmodali-
täten, haben diese stets Vorrang und 
werden bei der Orderausführung um-
gesetzt.
Die Anteilseigner von Union Invest-
ment sind Volksbanken und Raiffeisen-
banken, die DZ BANK AG sowie weite-
re Partner aus der Genossenschaftliche 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken. Die Gesellschaft sieht hier kei-
nen Interessenskonflikt. Die genann-
ten Anteilseigner unterliegen bei einer 

Platzierung von Handelsaufträgen 
denselben strengen Regeln für Ausfüh-
rungsplätze und/oder Broker.

Es gibt keine Vereinbarungen mit Aus-
führungsplätzen und/oder Brokern 
über geleistete oder erhaltene Zahlun-
gen sowie erhaltene Abschläge oder 
Rabatte. Sonstige nicht-monetäre Leis-
tungen können in Form von Research- 
und Analyseleistungen bezogen wer-
den. Diese sind darauf ausgelegt, im 
Interesse der Anleger bei Anlageent-
scheidungen verwendet zu werden. 



Union Investment

Ihre Kontaktmöglichkeiten

Union Investment Luxembourg S. A. 
308, route d‘Esch
L-1471 Luxemburg
Telefon +352 2640-9500
Telefax +352 2640-2800
www.union-investment.lu

Rechtliche Hinweise 

Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine 
Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen nicht 
die individuelle Anlageberatung durch die Bank. 
Ein Angebot ist damit nicht  
verbunden. Dieses Dokument wurde von der 
Union Investment Luxembourg S. A. mit Sorgfalt 
entworfen und hergestellt. Alle Produkt
bezeichnungen von Drittunternehmen können 
urheber- und markenrechtlich geschützte Pro-
dukte und Marken dieser Unternehmen sein. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Er-
läuterungen: 25. Mai 2020, soweit nicht anders 
angegeben. 

Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
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